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49n4. VerhOhmg eIoes Wettrilstells Im Weltraum 

Die Generalverstl1ll1lllung, 

in Anerkennung des gemeinsamen Iateresses der gesamten 
Menschheit an der Erforschung und Nutzuag des Weltraums 
zu friedlichen Zwecken, 

eT1IItut erldlinmd, daß es der Wille aller Staaten ist, daß die 
Erforschung und Nutzuag des Weltraums einscbließlich des 
Mondes und anderer Himmelskörper friedlichen Zwecken 
dient, zum Vorteil und im Jateresse aller UIader ohae Aasehea 
ihres wirtschaftlichen und wisseaschaftlichen Eatwicklungs
staades durchgefllhrt winl und Sache der gesamten Menschheit 
ist, 

sowie in Bekr4ftlgung der Artikel m und IV des Vertrages 
iIber die Gtuadslltze zur Regelung der TIl.tigkeiten von Stanten 
bei der Erforschung und Nutzuag des Weltraums einschließ
llch des Mondes und anderer Himme1s~, 

unter H~els darauf, daß alle Staaten verpflichtet sind, die 
Bestimmungen der Charta der Vereinten Nationen betJeffend 
die Anwendung oder Aadrohuag von Gewalt in ibrea interna
tioaalen Beziehungen, einscbließlich ihrer WeltrmlßlaJctjvitä
ten, einzuhalten, 

femer in Bekr4ftlgung von Ziffer 80 des Scblußdokuments 
der zehnten Sondertagung der Generalversamm1ung", wo es 
heißt, daß zur Verhßtung eines Wettrüstens im Weltraum 
weitere Maßnahmen eIgriffen und entsprechende interna
tiona1e Verhll1ldlungen im Geiste des VertnJges gefIIhrt werden 
sollten, 

sowie unter H~ef8 auf ihre friIheren Resolutionen zu 
dieser Frage und auf das Scblußdokument, das von der im 
September 1992 in Jakarta abgehaltenen Zehnten Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs der nichtgebundenen LIiader 
verabschiedet wurde". und Kenntnis nehmend von den 
VorscbllIgen, die der Geaeralversamm1ung auf ihrer zehnten 
Sondertegung und auf ibrea ordentlichen Tagungen vorgelegt 
wurden, sowie von den Empfehlungen, die den znständigen 
Organen der Vereinten Nationen und der Abriistungskonf 
unterbreitet wurden, 

im Bewqßtsein der schwerwiegeadea Gefahr, die ein 
WettrOsten im Weltraum und dazu beitragende Entwicklungen 
ffIr den Weltfrieden und die interaationale Sicherheit bedeuten 
WOrden, 

unter Hervor hebung der überragenden Bedermmg der 
strikten Einha1tung der bestehenden Rllstungsbegrenzungs
und Abriistungsllbereinkllnf über den Weltraum, einscbließ
lieh der hi1atere1en Abkommen, und der besteheadea Rechts
ordnung betreffend die Nutzuag des Weltraums, 

die Aqffassung vertretend, daß eine breite Thilnahme an der 
ffIr den Weltraum gII1tigen Rechtsordnung zu ihrer größeren 
WlJ'ksamkeit beitragen kOnnte, 

im Hinblick darauf, daß die 1985 zwischen der Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken und den Vereinigten Stanten 
von Amerika begonnenen hi1atera1en Verhandlungen mit dem 
erk1lirtea Ziel gefIIhrt wurden, wirksame Vereinherungen unter 

29 Reso'uthm 2222 (XXI), Anlage. 

anderem zur Verhlllung eines Wettrilstens im Weltraum 
8IJSZ!l81'beiten, 

mit Genugtuung darIIber, daß die AbriistungskonfereDz auf 
ihrer Tagung 1994 in Wabrnehmung ihrer Verhandlungsauf
gabe als einziges mlllti1aterQ1es Gteminm ffIr AbriIstungsfrag 
den Ad-hoc-Aussc1I11ß zur Verhlllung eines Wettrilstens im 
Weltraum wiedereingesetzt hat, der durch sachbezogeDe und 
allgemeine Behandlung die PrIIfung und Abgrenzung der 
Fragen im Zusammenhang mit der VerhlIIung eines Wet
trfIstens im Weltraum fortsetzen soll, 

sowie im HinbUck darauf, daß der Ad-hoc-AusschuB zur 
VedUltuog eines Wetttllsteiw im WelIranm unter BerOcksichti
gung der von ihm seit seiner Einsetztmg im Jahre 1985 
unternommenen Jlemfthungen und mit dem Ziel der qualitati
ven "erh esserung seiner Arbeitsweise die PrIIfung und 
Abgrenzung venchiooener Fragen, be.stehender 0berein1dinfte 
und Vorscblllge sowie kDnftiger Initiativen betJeffimd die 
Verhiltung eines Wettrilstens im Weltraum fortgesetzt hat'" 
und daß dies zu einem hessenm Verständnis einer Reihe von 
Problemen und zu einem k1areren Bild der verschiedenen 
Standpunkte beigetragen hat, 

hervorilebend, daß bilaterale und multi1atera1e Ansmmgun
gen auf dem Gebiet der VerhlIIung eines Wettrilstens im 
Weltraum einander ergIInzen, sowie in der Hoffnung, daß diese 
Ansmmgungen möglichst bald zu konkreten Brge1miIIsen 
flIhren, 

ilberuugt, daß im Hinblick auf die Verhlllung eines 
Wettrilstens im Weltraum weitere Maßnahmen zur Erreichung 
wirksamer und verifizierbarer bi1atera1er und multilateraler 
Obereinkonfte geprüft werden sollten, 

betonend, daß die vermehrte Nutzung des Weltraums die 
Notwendigkeit größerer Transparenz und eines hessenm 
InformatiM"""""es der internationalen Gemeinschaft erhöht, 

in diesem z,1!l8JI!menhll1lg unter H~ef8 auf ihre frIIheren 
Resolutionen, insbesondere die Resolutionen 4SISS B vom 
4. Qezember 1990, 47/S1 vom 9.lJezember 1992 und 48/74 A 
vom 16. Dezember 1993, in denen sie unter anderem die 
WIChtigkeit vertrauenbildend Maßnahmen als Mitte1 zur 
Erreichuag des Zie1s der Verhiltung eines Wettrilstens im 
Weltraum bekräftigt hat, 

im Bewqßtsein der Vorteile von vertrauen- und sicherheit
bildenden Maßnabmea auf militIIrischem Gebiet. 

in der Erw/Jgullg, daß im Ad-boc-Ausschuß weitgehendes 
Einvernehmen cIarOber bestand, daß der Abscbluß einer oder 
mehrerer internationaler Obereinkonfte zur Verhiltung eines 
Wettrüstens im Weltraum aach wie vor die Hauptaufgabe des 
A1IBichusses ist und daß die konkreten VorscbllIge betJeffead 
vertrauenbilden Maßnahmen einen integrierenden Bestand
teil derartiger Obereinkonfte bilden kiImden, 

1. bekr4ftlgt die Wichtigkeit und Dringlichkeit der 
Verhßtung eines Wettrilstens im Weltraum sowie die Bereit
schaft aUer Staaten, in Übereinstimlßlmg mit dem Vertrag iIber 
die GnJnds/ltze zur Regelung der TIl.tigkeiten von Stanten bei 
der Erforschung und Nutzuag des Weltraums einschlieBllch 



des Mondes und anderer Himmelskörper ihren Beitrag zur 
Erreichung dieses gemeinsamen Ziels zu leisten; 

2. bestiitlgt erneut Ihre Erkenntnis, wie auch im Bericht 
des Ad-hoc-Ausschusses zur Verhlltung eines Wettrüstens im 
Weltraum festgestellt wird, daß die für den Weltraum gIIltige 
Rechtsordnung allein noch keine Gewllbr für die Verhlltung 
eines WetIrllstens im Weltraum hietet, daß diese Rechts
ordnung eine bedeutende Rolle bei der Verhlltung eines 
WettrDstens in diesem Umweltberelch spielt, daß es er
forderlich ist, diese Rechtsordnung zu konsolidieren und zu 
stärken und ihre Wirksamkeit zu erhöhen, und daß es wichtig 
ist, die bestehenden bilateralen und multilateralen Oberein
kfInfte strikt einzuhalten; 

3. betont, daß zur Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum weitere Maßnahmen mit geeigneten wirksnmen 
Verifikntionsbestimmungen notwendig sind; 

4. fordert alle Staaten, insbesondere die Staaten mit 
größeren Fähigkeiten zur Raumfabrt, mif, aktiv zur Verwirk
lichung des Ziels der friedlichen Nutzung des Weltraums und 
der Verhlltung eines WettrOstens im Weltraum beizutragen und 
im Interesse der Wahrung des Weltfriedens und der interna
tionalen Sicherheit sowie der F6rdernng der internationalen 
7mmmmenarbeit alles zu unterlassen, was diesem Ziel und den 

. bestehenden Verträgen auf diesem Gebiet zuwiderll1uft; 

5. weist von neuem darauf hin, daß die AhrIlstnngs
konferenz als das einzige Forum für multilaterale AhrIlstungs
verhandlungen die Hauptrolle bei den Verhandlungen I1ber 
eine multilaterale Üherelnkunft oder gegebenenfalls mehrere 
multilaterale Obereinkl1nfte zur Verhlltung eines WetIrllstens 
im Weltraum unter allen seinen Aspekten spielt; 

6. ersucht die AbrIlstungskonferenz, die Frage der Ver
hl1tnng eines WetIrllstens im Weltraum mit Vorrang zu 
behandeln; 

7. ersucht die AbrIlstungskonferenz O14fJerdem, ihre 
Behandlung der Frage der Verhlltung eines WetIrllstens im 
Weltraum unter allen seinen Aspekten zu intensivieren, auf 
den bestehenden Bereichen der Obereinstinunung aufzubauen 
und einschlägige Vorschlllge und lnitintiven zu herI1cksichti
gen, insbesondere auch diejenigen, die auf der Thgung der 
Konferenz im JaIrr 1994 im Ad-hOC-Ausschuß und auf der 
neunundvierzigsten Thgung der Generalverssmmlnng unter
breitet worden sind; 

8. ersucht die Abrilstungskooferenz ferner, zu Beginn 
ihrer Thgung 1995 wieder einen Ad-hoc-Ausschuß mit einem 
entsprechenden Mandat einzusetzen und unter BerI1cksichti
gnng der seit 1985 geleisteten Arbeit weiter auf den bestehen
den Bereichen der Obereinstimmung aufzuhauen, mit dem 
Ziel, Verhandlungen zum Abschluß einer Obereinkunft oder 
gegebenenfalls mehrerer 0bereinkfInfte zur Verhlltung eines 
WetIrllstens im Weltraum unter allen seinen Aspekten zu 
fUhren; 

9. anerkennt in dieser Hinsicht die wachsende Oberein
stimm1mg in bezog auf die Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Stllrknng der Transparenz, des Vertrauens und der Sicherheit 
bei der friedlichen Nntzung des Weltraums; 

10. richtet die dringende Al4forderung an die Russische 
Föderation und die Vereinigten Staaten von Amerika, ihre 
bilateralen Verhandlungen zwecks einer baldigen Einigung 
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hinsichtlich der Verhlltung eines WetIrllstens im Weltraum 
wiederaufznneIu und die AhrI1stungskonferenz zur Erleich
terung ihrer Arbeit regelmäßig I1ber den Fortgang ihrer 
bilateralen Gespräche zu unterrichten; 

11. beschließt, den Punkt "Verhl1tnng eines Wettrüstens 
im Weltraum" in die vor1llofige 'Thgesordnung ihrer fiIofzig
sten Thgung aufzunehmen. 

90. Plenanitvmg 
15. Dezember 1994 

4lJns. AlIgemeine und voßstJlndllJ" Abrflstung 

A 

VERBOT DBRABLAGERUNG RADIOAKTIVER ABFÄlLB 

Die Generalversammlung, 

eingedenk der vom Ministerrat der Organisation der afri
kanischen Einheit verabschiedeten Resolutionen CMJRes.1153 
(XLVIll) ausdemJaIrr 198831 undCM/Res.I225 (L) aus dem 
Jahr 1989"l1ber die Ablagerung von nuklearen Abfill1en und 
Industrieabfll.))en in Afrikn, 

mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIII)IRESI09 
I1ber die Ablagerung nuklearer Ahfill1e, welche die General
konferenz der Internationalen Atomenergie-Organisation am 
29. September 1989 auf ihrer dreiunddreißigsten ordentlichen 
Thgung verabschiedet hat", 

sowie mit Genugtuung öher die Resolution GC(XXXIV)I 
RES/530, mit der ein VerflIhrenskodex für die internationale 
grenzilherscbreitende Verhringnng radioaktiver Abfill1e 
aufgestellt wurde, die die Generalkooferenz der Jntemntionalen 
Atomenergie-Organisnon am 21. September 1990 auf ihrer 
vierunddreißigsten ordentlichen Thgung verabschiedet flat'4. 

Im HinbUck auf ihre Resolution 2602 C (XXIV) vom 
16. Dezember 1969. in der sie die Konferenz des AhrI1stnngs
ausschusses'" unter anderem ersucht hat, effektive Kontroll
verfahren gegen den Einsatz radiologischer Mittel im Kriege 
zu prI1fen, 

unter Hinweis auf die vom Ministerrat der Organisation der 
afrikanischen Einheit verabschiedete Resolution CMlRes.1356 
(LlV) aus dem Jahr 199136 betreffend das 'Obereinkommen von 
Bamako öher das Verbot der Biofuhr geflIhrlicher AhflUIe nach 
Afrika und I1ber die Kontrolle ihrer grenzl1berschreitenden 
Verbringnng imterhaIb Afrikas, . 

" Siehe Al431398, Anbang I. 
" SIehe Al44I603. Anbang I. 
" SIehe __ gl!H)rganlsation ResoIuIio1IsandOlJun 

DecIsIons ojtIuJ General Conforence, '11dtty-IIdrdJlßsll1or SessIon, 25.-29. Sep
_1989 (GC(XXXIII)IRESOLtlTIONS (1989». 

"Ebd., ThJrty-jmuth JIesuIar Seasüm, 17.-21. September 1990 
(GC(XXXIV)IRBSOLONS (1990». 

" Dlo Konfenmz des ____ wurde ab der _ 

Sondertagung der Generalversammlung ZlDD Atmls!nng "sscbnB Der 
AbrlI_gsensscbnB wurde ab 7. Februar 1984 In AIIrIImmgskont\ 
umbwumt 

" ,SIehe Al46139O, Anhang L 




